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§ 1 
 

Name, Sitz und Zweck 
 
1. Der am 10. Oktober 1950 in Heiden gegründete Verein führt den Namen 

Turngemeinde Heiden 1950. 
 
Er ist Mitglied des Fachverbandes, des Kreissportbundes und des Gemeinde-
sportverbandes. 
 
Der Verein hat seinen Sitz in Heiden. 
 
Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht in Borken unter der Nr. VR 479 
eingetragen. 
 

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnittes „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO 
1977). 
 
Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports und der sportlichen Jugend-
hilfe. 
 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftli-
che Zwecke. 
 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Ver-
eins. 
 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
 

§ 2 
 

Erwerb der Mitgliedschaft 
 
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 

 
2. Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat an den Vorstand ein schriftliches 

Aufnahmegesuch zu richten. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der ge-
setzlichen Vertreter erforderlich. Die Aufnahme erfolgt durch den geschäfts-
führenden Vorstand. 
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§ 3 
 

Beendigung der Mitgliedschaft 
 
1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod, Ausschluss oder Auflösung des 

Vereins. 
 

2. Die Austrittserklärung ist schriftlich an den geschäftsführenden Vorstand zu 
richten. Der Austritt ist nur zum Schluss eines Kalendervierteljahres unter Ein-
haltung einer Frist von 6 Wochen zulässig. 
 

3. Ein Mitglied kann, nach vorheriger Anhörung, vom geschäftsführenden Vor-
stand aus dem Verein ausgeschlossen werden: 
 
a)  wegen Nichterfüllung satzungsmäßiger Verpflichtungen oder 
     Missachtung von Anordnungen der Organe des Vereins 
 
b) wegen Nichtzahlung von Beiträgen trotz Mahnung 
 
c)  wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins  
     oder groben unsportlichen Verhaltens 
 
d)  wegen unehrenhafter Handlungen. 
 

 
§ 4 

 
Beiträge 

 
Der Mitgliedsbeitrag sowie außerordentliche Beiträge werden von der Mitgliederver-
sammlung festgelegt. 
 
 

§ 5 
 

Stimmrecht und Wählbarkeit 
 
1. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder vom vollendeten 16. Lebensjahr an. Jün-

gere Mitglieder können an der Mitgliederversammlung und den Abteilungsver-
sammlungen teilnehmen. 
 
Als Vorstandsmitglieder sind Mitglieder vom vollendeten 18. Lebensjahr an 
wählbar. 
 

2. Bei der Wahl der Jugendvertreter haben alle Mitglieder des Vereins vom 12. 
bis 21. Lebensjahr Stimmrecht. Als Jugendvertreter können Mitglieder vom 
vollendeten 16. Lebensjahr an gewählt werden. 
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§ 6 
 

Maßregelungen 
 
Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder gegen die Anordnungen der Vereins-
organe verstoßen, können nach vorheriger Anhörung vom geschäftsführenden Vor-
stand folgende Maßnahmen verhängt werden. 
 
a)  Verweise 
 
b) angemessene Geldstrafe 
 
c) zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und den Veranstal- 
 tungen des Vereins. 
 
Maßregelungen sind mit Begründung und Angabe der Rechtsmittel auszusprechen. 
 
 

§ 7 
 

Rechtsmittel 
 
Gegen eine Ablehnung der Aufnahme (§ 2.2), gegen einen Ausschluss (§ 3.3) sowie 
gegen eine Maßregelung (§ 6) ist Einspruch zulässig. Dieser ist innerhalb von zwei 
Wochen – vom Zugang des Bescheides gerechnet – beim Vorsitzenden einzurei-
chen.  
 
Über den Einspruch entscheidet der Gesamtvorstand endgültig. Dabei ist dem Mit-
glied vorher die Möglichkeit des rechtlichen Gehörs zu gewähren. 
 
 

§ 8 
 

Vereinsorgane 
 
Organe des Vereins sind: 
 
a) die Mitgliederversammlung 
 
b) der Vorstand 
 als geschäftsführender Vorstand oder 
 als Gesamtvorstand. 
 
 

§ 9 
 

Mitgliederversammlung 
 
1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 
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2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) findet in 

jedem Jahr statt. 
 

3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von drei 
Wochen mit entsprechender Tagesordnung einzuberufen, wenn es 
a) der geschäftsführende Vorstand oder der Gesamtvorstand beschließt 
 
b) ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich beim 
   Vorsitzenden beantragt hat. 
 

4. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den geschäfts- füh-
renden Vorstand durch Veröffentlichung in der Vereinsaushangtafel. Zwischen 
dem Tag der Einladung und dem Termin der Versammlung muss eine Frist 
von drei Wochen liegen. 
 

5. Mit der Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung ist die Tages-
ordnung mitzuteilen. Diese muss folgende Punkte enthalten: 
 
a) Entgegennahme der Berichte 
b) Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer 
c) Entlastung des Gesamtvorstandes 
d) Wahlen, soweit diese erforderlich sind 
e) Beschlussfassung über vorliegende Anträge  
 

6. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig. 
 

7. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberech-
tigten Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von Zweidritteln der er-
schienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 
 

8. Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der 
Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese Anträge mindes-
tens zwei Wochen vor der Versammlung schriftlich beim Vorsitzenden des 
Vereins eingegangen sind und den Mitgliedern mindestens eine Woche vorher 
zur Kenntnis gebracht wurden.  
 
Dringlichkeitsanträge dürfen nur behandelt werden, wenn die Mitgliederver-
sammlung mit einer Zweidrittel-Mehrheit beschließt, dass sie als Tagesord-
nungspunkte aufgenommen werden. Ein Dringlichkeitsantrag auf Satzungs-
änderung bedarf der Einstimmigkeit. 
 

9. Dem Antrag eines Mitgliedes auf geheime Abstimmung muss entsprochen 
werden. 

 
 
 
 
 

§ 10 
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Jugend 
 
Die Jugend führt und verwaltet sich im Rahmen der Satzung und der Ordnungen der 
Turngemeinde Heiden 1950 selbstständig. Sie entscheidet über die Verwendung der 
ihr zufließenden Mittel. 
 
Alles Nähere regelt die Jugendordnung. 
 
 

§ 11 
 

Vorstand 
 
1. Der Vorstand arbeitet 

 
a) als geschäftsführender Vorstand: 
 
  bestehend aus 
   
  dem Vorsitzenden 
  dem stellvertretenden Vorsitzenden 
  dem Geschäftsführer 
  dem Kassierer 
  dem Schriftführer 
  und 4 Beisitzern 
 
b) als Gesamtvorstand 
 
  bestehend aus 
 
  dem geschäftsführenden Vorstand a) 
 
  den Abteilungsleitern für 
 
  Jugendsport 
  Frauensport 
  Breiten- und Freizeitsport 
  Wettkampfsport 
  Öffentlichkeitsarbeit 
 

2. Zur Vertretung des Vereins gemäß § 26 BGB sind berechtigt: 
 
  der Vorsitzende 
 
  oder der stellvertretende Vorsitzende zusammen mit einem 
  weiteren Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes 
 
 
 
Der geschäftsführende Vorstand vertritt die Belange des Gesamtvereins nach 
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außen und innerhalb des Vereins. Er ist für alle Vereinsangelegenheiten  zu-
ständig, sofern diese Satzung nichts anderes bestimmt.  
 

3. Der Abteilungsleiter für Jugendsport wird in einer gesondert einberufenen 
Versammlung von der Jugend gewählt (vgl. § 5 Ziffer 2). Die Wahl bedarf der 
Bestätigung durch die Mitgliederversammlung. 
 

4. Der Vorsitzende beruft und leitet die Sitzungen des geschäftsführenden Vor-
standes und des Gesamtvorstandes. Der Gesamtvorstand tritt zusammen, 
wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder drei seiner Mitglieder es bean-
tragen.  
Er ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. 
Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes ist der Gesamtvorstand berech-
tigt, ein neues Mitglied kommissarisch bis zur nächsten Wahl zu berufen. 
 

5. Zu den Aufgaben des geschäftsführenden Vorstandes gehören: 
-  Führung der laufenden Geschäfte 
-  Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie  
  Aufstellung der Tagesordnung 
- Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung 
- Vorbereitung eines etwaigen Haushaltsplans, Buchführung, Erstel- 
  lung des Jahresberichts, Vorlage der Jahresplanung 
- Beschussfassung über Aufnahmeanträge und Ausschlüsse von 
  Mitgliedern 
- Geschäftsführungsaufgaben nach Satzung und gesetzlicher Ermäch- 
  tigung 
- Abschluss und Kündigung von Verträgen einschließlich der Arbeitsverträ- 
  ge mit Übungsleitern und anderen bezahlten Kräften 
-  Genehmigung der Ordnungen der Abteilungen 
 

6. Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes können an allen Abtei-
lungsversammlungen teilnehmen. 
 

7. Der Gesamtvorstand ist über die Tätigkeit des geschäftsführenden Vorstan-
des zu informieren. 
 

8. Wenn ein Vorstandsmitglied seine Amtspflichten grob vernachlässigt, seine 
Rechte missbraucht oder vereinsschädigend wirkt, so kann dieses nach Er-
mahnung und Anhörung durch einen Vorstandsbeschluss von seinem Amt 
abberufen werden. Der Beschluss muss in einer Sondersitzung mit 2/3 der 
tatsächlichen Mitglieder des Gesamtvorstandes gefasst werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 

§ 12 
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Abteilungen 
 

1. Für die im Verein betriebenen Sportarten bestehen Abteilungen oder werden 
im Bedarfsfalle durch Beschluss des Gesamtvorstandes gegründet. 
 

2. Die Abteilung wird durch ihren Leiter, den Stellvertreter oder Mitarbeiter, de-
nen besondere Aufgaben übertragen sind, geleitet. 
 

3. Die Abteilungsleitung ist gegenüber den Organen des Vereins verantwortlich 
und auf Verlangen jederzeit zur Berichterstattung verpflichtet. 
 

4. Die Abteilungen sind im Bedarfsfalle berechtigt, zusätzlich zum Vereinsbeitrag 
einen Abteilungs- und Aufnahmebeitrag zu erheben. Die sich aus der Erhe-
bung von Sonderbeiträgen ergebende Kassenführung kann jederzeit vom 
Kassierer des Vereins geprüft werden.  
 
Die Erhebung des Sonderbeitrages bedarf der vorherigen Zustimmung des 
Gesamtvorstandes. 
 

 
§ 13 

 
Protokollierung der Beschlüsse 

 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung, des geschäftsführenden Vorstan-
des, des Gesamtvorstandes sowie der Jugendversammlungen ist jeweils ein Proto-
koll anzufertigen, das vom Versammlungsleiter und dem von ihm bestimmten Proto-
kollführer zu unterzeichnen ist. 
 
 

§ 14 
 

Wahlen 
 
Die Mitglieder des Gesamtvorstandes, die Abteilungsleiter sowie die Kassenprüfer 
werden auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Sie bleiben solange im Amt, bis der 
Nachfolger gewählt ist. Wiederwahl ist zulässig. 
 
 

§ 15 
 

Kassenprüfung 
 
Die Kasse des Vereins wird in jedem Jahr durch zwei von der Mitgliederver-
sammlung des Vereins gewählte Kassenprüfer geprüft. Die Kassenprüfer erstatten 
der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und beantragen bei ordnungsge-
mäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des Vorstandes. 
 
 

§ 16 
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Auflösung des Vereins 
 
1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 

außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werden. 
 

2. Die Einberufung einer solchen Versammlung darf nur erfolgen, wenn es 
 
a) der Gesamtvorstand mit einer Mehrheit von Dreiviertel aller seiner      
    Mitglieder beschlossen hat, oder 
 
b) von Zweidrittel der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schrift- 
  lich gefordert wurde. 
 
 
 

3. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 50 % der stimmbe-
rechtigten Mitglieder anwesend sind. Die Auflösung kann nur mit einer Mehr-
heit von Dreiviertel der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlos-
sen werden. Die Abstimmung ist namentlich vorzunehmen. 
Sollten bei der ersten Versammlung weniger als 50 % der stimmberechtigten 
Mitglieder anwesend sein, ist eine zweite Versammlung einzuberufen, die 
dann mit einer Mehrheit von Dreiviertel der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder beschlussfähig ist. 
 

4. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen 
Zweckes fällt sein Vermögen an die Gemeinde Heiden mit der Zweckbe-
stimmung, dass dieses Vermögen unmittelbar und ausschließlich zur Förde-
rung des Sports verwendet werden darf. 
 
 

Die Satzung vom 28. März 2001 (25. Februar 2005) ist hiermit außer Kraft. 
 
Die vorstehende Satzung wurde von der Mitgliedern am 26. März 2007 anlässlich 
der Mitgliederversammlung genehmigt. 
 
 
46359 Heiden, 26.03.2007 
 
 
 
 
Vorsitzende: Michaela Nelskamp    ________________________ 
 
 
 
 
stellvertretender Vorsitzender: Ulrich Lohaus  ________________________ 


